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Eine Arbeitshöhe von: 

- Mastbereich: 60-61: 9,00 m  

- Mastbereich: 61-62: 3,50 m  

- Mastbereich: 62-63: 4,00 m  

über der Oberkante des Geländes (einschließlich der Geräteausleger und Aufbauten der Baufahrzeuge) 

darf im Leitungsschutzstreifen nicht überschritten werden. Dies schließt eine Fehlbedienung mit ein. Lei-

tungsgefährdende Verrichtungen, ober- oder unterirdisch, müssen unterbleiben. 

 

Eine ungehinderte Zufahrt zu den Maststandorten ist unserem Unternehmen jederzeit uneingeschränkt 

zu gewährleisten. 

 

Im Umkreis bis zu 30,00 m um Maststandorte können Erdungsanlagen vorhanden sein. Beim Auffinden 

bzw. bei Beschädigungen von Masterdern ist unverzüglich die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom 

mbH, Realisierung Hochspannungsleitungen, Telefon 0355 68 1921, zu informieren. 

 

Der Mindestabstand bei Schachtarbeiten zur Mastfundamentaußenkante beträgt 15,00 m. 

 

Im Bereich der Freileitungskreuzung sind keine Niveauerhöhungen zulässig. 

 

Niveauveränderungen im Bereich der Freileitungen sind nur unter Einhaltung der Mindestabstände nach 

DIN EN 50341 (DIN VDE 0210 und 211) zulässig. Dies ist jedoch vor Baubeginn mittels Höhenprofilplan 

nachzuweisen und zustimmungspflichtig. 

 

Einer Verlegung von Kabeltrassen im Schutzstreifen unserer 110-kV-Freileitungen kann seitens der Mit-

teldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH nur zugestimmt werden, wenn vom Betreiber des Kabels fol-

gender Sachverhalt akzeptiert wird: 

MS-Kabel, die 110-kV-Leitungen kreuzen bzw. über längere Strecken parallel verlegt sind, können bei 

auftretenden unsymmetrischen Fehlern im 110-kV-Netz durch Potential- bzw. Spannungsverlagerungen 

und entsprechende Ausgleichsvorgänge beeinflusst/ beansprucht werden. 

Die Kosten für die Beseitigung eventuell dadurch eingetretener Schäden am MS-Kabel einschließlich Fol-

geschäden werden nicht durch Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH übernommen. 

 

Vor der weiteren Planung des Vorhabens wäre eine gemeinsame Beratung empfehlenswert, um Bauum-

fang, Technologie als auch Beschränkungen im 110-kV-Leitungsschutzstreifen zu klären. Diese vereinba-

ren Sie bitte mit der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Realisierung Hochspannungsleitungen, 

Annahofer Graben 1 – 3, 03099 Kolkwitz / Klein Gaglow, Telefon 0355 / 68 - 1921.  
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Nach den derzeitigen Planungsunterlagen und auf Grundlage der niedrigen Leiterseilhöhe können wir der 

Unterbauung der 110kV-Leitung mit Photovoltaikanlagen nicht zustimmen.  

Nach Zusendung von detaillierten Planungsunterlagen ((z.B. Modulaufstellung, Höhenangaben, Zuwegung 

zur elektrischen Anlage (Mast und Beseilung), Freiflächen etc.)) kann intern eine mögliche Bebauung ge-

prüft werden. Hierfür werden Vorgaben (z.B. Breite und Anzahl von Zufahrten, Freiflächen unter HSL etc.) 

seitens der MITNETZ Strom festgelegt. Dies ist erforderlich, um auch in Zukunft eine Versorgungssicher-

heit zu gewährleisten. Wir möchten Sie darauf hinweisen das bei dem Herunterfallen von schadhaften 

Teilen, z.B. auch Eisabwurf von der Hochspannungsleitung Schäden an den Solarmodulen entstehen. 

Zudem ist im Falle einer Unterbauung ein Unterbauungsvertrag abzuschließen. 

 

Auf den gemäß BauGB § 9 Absatz 1 Ziffern 12, 13 und 21 im Bebauungsplan festgeschriebenen Flächen 

dürfen Bauwerke nicht errichtet, die Versorgungsanlagen durch Bäume, Sträucher sowie Arbeiten jegli-

cher Art nicht gefährdet und Bau-, Betrieb- und Instandhaltungsarbeiten (einschl. der Arbeitsfahrzeuge) 

nicht behindert werden.  

 

Bauliche Veränderungen und Pflanzmaßnahmen bitten wir gesondert bei der Mitteldeutschen Netzgesell-

schaft Strom mbH zur Stellungnahme einzureichen. 

 

Die Festlegung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Netzanschlusspunktes muss durch eine Netz-

verträglichkeitsprüfung erfolgen. Diese ist gesondert durch den Errichter/Betreiber der Solaranlagen un-

ter Angabe der elektrotechnisch relevanten Daten über unser Einspeiser@mitnetz-strom.de  zu beantra-

gen. 

 

Die notwendige Kabelverlegung zum Anschluss der Solaranlagen zum Netzanschlusspunkt ist nicht Be-

standteil dieser Stellungnahme. Diese sind ebenfalls zur Stellungnahme/Genehmigung einzureichen. 

 

Sollten lagebedingt Änderungen der Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentra-

gung nach den bestehenden Verträgen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auftrag ist durch 

den Verursacher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099 

Kolkwitz, vorzugsweise an Leistungskunden@mitnetz-strom.de zu erteilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

  

Seite 2/3 

 

 

 

 
 

V103086/23 VS-O-B-G vom 22.06.2023 

 

            

Bei 110-kV-Freileitungen beträgt die Schutzstreifenbreite 44m bis 50m (je 22m bis 25m beiderseits der 

Trassenachse). Arbeiten in den Leitungsschutzstreifen sowie Unterbauung und Unterpflanzung (keine 

Bäume) sind nur mit Einschränkungen möglich und bedürfen der standortbezogenen Genehmigung durch 

die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH. 

 

Änderungen der Nutzungsart der in Anspruch genommenen Schutzstreifenflächen sind der Mitteldeut-

schen Netzgesellschaft Strom mbH ebenfalls anzuzeigen.  

       

Alle Detailplanungen sowie Veränderungen im Bereich elektrotechnischer Anlagen sind bei der Mittel-

deutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz, zur Stellungnahme / 

Genehmigung einzureichen. 

 

Bei Flächen für die Errichtung von Solaranlagen ist zu beachten, dass die Schutzstreifen von Freileitungen 

nicht unterbaut und Kabeltrassen nicht überbaut werden dürfen. 

 

Die Festlegung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Netzanschlusspunktes muss durch eine Netz-

verträglichkeitsprüfung erfolgen. Diese ist gesondert durch den Errichter/Betreiber der Solaranlagen un-

ter Angabe der elektrotechnisch relevanten Daten über unser Einspeiser@mitnetz-strom.de  zu beantra-

gen. 

 

Sollten Änderungen der Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentragung nach 

den bestehenden Verträgen bzw. sonstigen Regelungen. 

 

Eine endgültige Stellungnahme zu den vorhandenen bzw. geplanten Versorgungsanlagen werden wir im 

Rahmen der einzelnen Bebauungsplanverfahren abgeben. 

 

Ansonsten haben wir zum Plan weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen. 
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 51.413398, 13.492359

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan "Photovoltaik-Freiflächenanlage" OT 
Wainsdorf - Entwurf

PE-Nr.: 05014/23
Reg.-Nr.: 05014/23

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Erbbaurecht, Grundbuch, langfristige Pachtverträge) besitzen. Auf Grund der Größe des Plangebietes 
von ca. 24 ha ist die entsprechende Verfügungsgewalt des Vorhabenträgers zu überprüfen. 
 

2. Im Sinne der Zweckbestimmung des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB wird eine 
immissionsschutzrechtliche Auseinandersetzung in Form eines qualifizierten Blendgutachtens für die 
geplante PV-Anlage gegenüber der östlich anschließenden Wohnbebauung (Berücksichtigung 
einzelner Sichtachsen für beidseitige Bebauung entlang der B101/Berliner Straße) und der 
Verkehrstrassen der B 101, der L 59 und der angrenzenden zweispurigen Bahntrasse (bspw. 
Absolutblendung von Straßennutzern) für den „ungünstigsten Planfall“ gefordert (Abstand < 200 m). 
Dabei ist unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und dem vollständigen Ausschöpfen 
des Festsetzungskataloges des vBPL (u.a. Maß der baulichen Nutzung, überbaubare 
Grundstücksfläche, sonstige Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen) für das „worst-case-
Szenario“ nachzuweisen, das beim Vollzug des Bebauungsplanes den Planungsgrundsätzen im Sinne 
von § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB entsprochen wird. Es wird in diesem Zusammenhang angemerkt, dass die 
Wirkung von Bepflanzungsmaßnahmen als Sichtschutzmaßnahme vom Wuchsverhalten bzw. von der 
Wuchsdauer der Pflanzware abhängig ist (bspw. erfolgt Bepflanzung in der Regel nach Fertigstellung 
des Solarparks, sodass Nutzungsaufnahme nicht mit „Schutzwirkung“ der Bepflanzung 
korrespondiert) und jahreszeitlich schwankt (belaubter und unbelaubter Zustand), sodass eine 
Blendwirkung auf Grund von festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen nicht pauschal ausgeschlossen 
werden kann.  
Soweit im BPL-Verfahren kein gutachterlicher Nachweis (Blendgutachten) erfolgt, dass das 
Planvorhaben keine nachteiligen Blendwirkungen verursacht, wird dieser Nachweis von der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde spätestens im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens objektbezogen 
nachgefordert. Die Auseinandersetzung mit der anlagebedingt zu erwartenden Blendwirkung ist 
abwägungsrelevant! 
 

3. Der untere Bezugspunkt der Höhenfestsetzung stellt auf das natürliche Geländeniveau ab, wobei in 
der Planzeichnung kein nachvollziehbares Höhenraster dargestellt wird. Der tatsächliche 
Geländeverlauf kann den Planunterlagen nicht eindeutig entnommen werden. Es wird jedoch 
empfohlen, die Höhenfestsetzung zu den geplanten baulichen Anlagen im Sinne des 
Bestimmtheitsgebot von Rechtsnormen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 01.02.2017 – 7 D 71/15.NE) auf 
absolute Höhe gemäß dem Deutschen Höhenhauptnetz 2016 abstellen, wobei die Höhenentwicklung 
in einzelnen Bereichen ggf. auch durch Höhenzonierung gesteuert werden könnte.  
 

4. Zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird grundsätzlich angemerkt, dass im Regelfall die im 
(Angebots-)Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl das zulässige Höchstmaß der Versiegelung 
im überplanten Baugebiet beschreibt. Wenn in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung dann ein 
(baubedingt) geringerer Versiegelungsgrad gegenüber der festgesetzten Grundflächenzahl bilanziert 
wird (bspw. 5 %-Regelung), dann muss dieser auch verbindlich aus den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes hergeleitet werden können (d.h. es sind einschränkende Festsetzungen zur 
maximal zulässigen Bodenversiegelung und/oder zur Mindesthöhe von PV-Anlagen unter 
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ermächtigungsgrundlagen des § 9 BauGB 
erforderlich). Im Rahmen der gemeindlichen Abwägung kann dann ein eingeschränktes 
naturschutzrechtliches Kompensationsvolumen für die (gegenüber der zulässigen GRZ reduzierten) 
Bodenversiegelung hergeleitet werden. Der unverbindliche Verweis auf eine ggf. beim Vorhaben 
angewendete „Ständerbauweise“ der geplanten Photovoltaikanlagen begründet in einem 
Angebotsbebauungsplan grundsätzlich noch keinen geringeren Bodenversiegelungsgrad, kann 
jedoch im hier vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan als verbindlich angesehen werden, 
wenn diese Bauform auch verbindlicher Teil des Vorhaben- und Erschließungsplans zum 
Durchführungsvertrag ist! Eine Reduzierung des naturschutzfachlichen Eingriffes wäre dann für den 
vorliegenden vBPL aus bauplanungsrechtlicher Sicht plausibel (Anerkennung eines konkreten 
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Umfangs liegt im Zuständigkeitsbereich der uNB des Landkreises Elbe-Elster). 
Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass bei der Grundflächenermittlung im Sinne von § 19 Abs. 
4 BauNVO sämtliche Zufahrts- und Bewegungsflächen angerechnet werden müssen, um den 
Aspekten des Bodenschutzes (v.a. Verringerung des Versiegelungsgrades zur Erhaltung der 
natürlichen Funktionen des Bodens) zu entsprechen. 
 

5. Soweit die Linienführung des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes keinen vorhandenen Katastergrenzen folgt, sollte in die Planzeichnung eine 
entsprechende Bemaßung dieser Linienführung (ggf. auch Koordinatenpunkte) zur 
Nachvollziehbarkeit ihres räumlichen Umgriffes aufgenommen werden. Gleiches gilt auch für 
zeichnerische Festsetzungen, deren Linienverlauf in der Planzeichnung verbindlichen Charakter 
besitzen und deren standörtliche Lage im späteren Planvollzug eindeutig bzw. flächenscharf 
entnommen werden muss. 

 

6.  Es wird empfohlen, die Ermächtigungsgrundlagen von BauGB und BauNVO in der 
Planzeichenerklärung zu ergänzen. 

 

7. Es wird empfohlen, auf der Planurkunde einen Übersichtslageplan abzubilden, der insbesondere für 
Dritte bzw. die Öffentlichkeit die standörtliche Einordnung des Plangebietes erleichtert. 

 

8. Es wird angeregt, den von der L 59 geplanten Zufahrtsbereich zum Solarpark im Sinne der 
Konfliktminimierung räumlich einzugrenzen bzw. festzusetzen. 

 

9. Für das weitere Planverfahren wird angemerkt, dass das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB ein 
zentrales Gebot der rechtsstaatlichen Planung ist. Neben der Zusammenstellung des 
Abwägungsmaterials sollten auch der Abwägungsvorgang selbst (d.h. die gerechte Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange „gegeneinander“ und „untereinander“) und das 
Abwägungsergebnis im Abwägungsprotokoll eindeutig dokumentiert werden. Die städtebauliche 
Begründung ist im weiteren Planverfahren entsprechend fortzuschreiben.  

 

10. Zur baulichen Realisierung der geplanten PV-Anlagen im Sonstigen Sondergebiet wird allgemein 
angemerkt, dass für die GRZ-Berechnung der Grundstücksbegriff im bauplanungsrechtlichen Sinn 
maßgeblich ist (u.a. „Buchgrundstücke“). Deshalb kann bspw. die Zusammenlegung mehrerer 
Buchgrundstücke verschiedener Eigentümer zu einer „städtebaulichen Einheit“ durch 
Vereinigungsbaulast (BbgBO) nicht für die Ermittlung des durchschnittlichen Maßes der baulichen 
Nutzung anerkannt werden. (Fickert/Fieseler: Baunutzungsverordnung Kommentar, 13. Auflage, 
2019, S. 1306 ff. sowie BVerwG, Urteil vom 14.2.1991 – 4 C 51.87) 
Die festgesetzte GRZ regelt zudem immer (buch-)grundstücksbezogen, nicht baugebietsbezogen! Bei 
der GRZ-Ermittlung sind immer auch die Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 S. 1 Nr. 1-3 BauNVO (u.a. 
gewerblich genutzte Unterhaltungswege) sowie insbesondere auch sämtliche (teil-)befestige 
Bestandsflächen zu berücksichtigen.  
Zudem ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens immer die gesicherte Erschließung sämtlicher 
(Buch-)Grundstücksflächen nachzuweisen. 

 

Auch zu den vorgelegten Unterlagen der Flächennutzungsplanänderung werden grundsätzlich keine 
Einwände bzw. Bedenken vorgetragen. Die Änderungsplanung erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 
3 BauGB. Für das weitere Flächennutzungsplanverfahren werden nachfolgende Hinweise vorgetragen, die 
im Weiteren -entsprechend zu prüfen bzw. zu berücksichtigen sind:  
1. Im Sinne des Beteiligungszweckes nach § 4 Abs. 1 BauGB wird pauschal auf die Abschichtungsregel 

des § 2 Abs. 4 S. 5 BauGB verwiesen. Die Abschichtungsregel soll überflüssige Doppelprüfungen 
bei der Umweltprüfung vermeiden, indem der erforderliche Ermittlungsumfang in anderen 
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2. Um die Anflugwahrscheinlichkeit und damit das Verletzungsrisiko für Vogelindividuen zu 
minimieren, ist die Einzäunung der Anlage gut sichtbar zu verblenden. Die Wahrscheinlichkeit von 
Vogelschlag ist an nicht sichtbaren Zäunen stark erhöht. Eine umlaufende Hecke aus 
gebietsheimischen Sträuchern ist zusätzlich zur Verblendung zu empfehlen, um neben dem Risiko 
des Vogelschlags auch optische Beeinträchtigungen wie Blendwirkungen auf andere Tierarten 
sowie die sich östlich erstreckenden Wohnbebauungen zu minimieren. Nach ausreichender 
Wuchshöhe der umlaufenden Hecke ist die Verblendung des Zaunes zu entfernen, um eine 
optische Anpassung in das Landschaftsbild zu erreichen und visuelle Beeinträchtigungen zu 
minimieren. 

 

3. Insgesamt ist das Mähen oder die Beweidung der Fläche in extensiver Weise vorzunehmen, mit 
einer mindestens 8-wöchigen Pause zwischen den Nutzungsintervallen. Die Mahd sollte 
abschnittsweise erfolgen, um insbesondere Wirbellosen die Abwanderung in noch nicht gemähte 
Bereiche zu ermöglichen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. 

 

4. Um die praktische Beeinträchtigung für Mensch und Fauna (v.a. wandernde Großsäuger) durch 
die Zäunung zu minimieren, wird die Anlage eines Wildtierkorridors empfohlen. Hierzu kann der 
bereits vorhandene Weg in Ost-West-Richtung, welcher parallel zur Straße „Am Tunnel“ verläuft 
und in die Großenhainer Straße mündet, genutzt werden. Der Korridore sollte eine Mindestbreite 
von 15 Metern aufweisen, um als Migrationskorridor zu dienen. Die vorhandene Feldgehölzreihe 
ist ggf. durch Ergänzungspflanzungen zu verdichten.  
Entlang der Waldkanten sollte ein 10m breiter Pufferstreifen zur Zaunkante freigehalten werden. 

 

5. Das Vorhaben ist durch eine ökologische Baubegleitung zu begleiten, welche maximal 2 Wochen 
vor Baubeginn die Vorhabenfläche noch einmal kontrolliert, ggf. weiterführende Maßnahmen 
definiert und eine entsprechende Flächenfreigabe erteilt. Die Dokumentation erfolgt in 
Protokollform und ist der unteren Naturschutzbehörde unaufgefordert zu übermitteln. 
 

6. Bezüglich der im Süden entlang der L 59 angrenzenden und gem. § 29 Abs. 2 BNatSchG2 i. V. m. § 
17 Abs. 1 BbgNatSchAG3 geschützten Alleebaumbestände sind Beeinträchtigungen verboten und 
in Bezug auf die sonstigen straßenbegleitenden Baumreihen zu vermeiden. 

 

Biotop und Artenschutz 

 

Dem Untersuchungsumfang im Rahmen der Umweltprüfung (Stand 10.05.2023) sowie die 
Vorgehensweise zur Umweltprüfung wird zugestimmt. Eine Prüfung der im Rahmen der Umweltprüfung 
sowie Artenschutzfachbeitrag erstellten Maßnahmen erfolgt durch untere Naturschutzbehörde nach 
Vorlage des fertigen Umweltberichts. Für die Unterlagen der Umweltprüfung sowie zum Vorgehen der 
Erhebungen sind folgende Hinweise zu beachten.  
 

1. Umweltrelevante Betrachtung von Nebengebäuden  
 

Im Hinblick auf den geplanten Bau mehrerer Trafostation, eines Umspannwerks sowie eines 
                                                 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Planung und Installation mit Mehrwert für den Naturschutz. Hrsg.: Heiland, S., 

Berlin 2019, S. 30. 
2 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 

geändert worden ist. 
3 Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzaus-

führungsgesetz – BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21]) zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]). 
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Netzanschlusses wird darauf hingewiesen, dass in der Umweltprüfung auch begleitende Baumaßnahmen 
(Errichtung Nebengebäude, Herstellung von unter-/oberirdischen Leitungen) hinreichend aus 
naturschutzfachlicher Sicht betrachtet werden müssen. Dies gilt auch für bauvorbereitende sowie 
betriebsbedingte Maßnahmen. 
 

Auf die Ermittlung von Stördistanzen der PV-Anlage für die erfassten Vogelarten ist zu achten. Als 
Orientierung kann das Werk: Umgang mit Naturschutzkonflikten bei Freiflächensolaranlagen in der 
Regionalplanung – Orientierungshilfe zum Arten- und Biotopschutz für die Region Bodensee-
Oberschwaben der Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH vom Dezember 2022 genutzt 
werden. 
Diese sind online abrufbar unter:  
 

https://www.researchgate.net/publication/367362074_Umgang_mit_Naturschutzkonflikten_bei_Freifla
chensolaranlagen_in_der_Regionalplanung_-_Orientierungshilfe_zum_Arten-
_und_Biotopschutz_fur_die_Region_Bodensee-Oberschwaben. 
  
2.  Hinweis bzgl. Erfassung von Reptilien und Amphiben  
 

Bezüglich der im Untersuchungsumfang (Stand 10.05.23) genannten Erfassung von Reptilien und 
Amphibien wird auf §4 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) verwiesen. Die in §4 Abs.1 BArtSchV 
aufgeführten Fang-/Nachstellmethoden sind verboten und bedürfen einer Ausnahmegenehmigung.  
 

3.  Hinweis zur Umzäunung der Anlagenfläche  
 

Aufgrund der großflächigen Ausdehnung der Anlage sowie der notwendigen Umzäunung des 
Vorhabengeländes sind Querungsmöglichkeiten für Großsäuger zu beachten.  Als Richtmaß für Querungen 
wird eine Breite von mind. 30m angenommen. Pro 1km Umzäunung sollte mind. 1 Querungsmöglichkeit 
für Tiere eingeplant werden.  Zur Verhinderung einer Barrierewirkung für Kleinsäuger und Amphibien 
sollte die Umzäunung einen Bodenabstand von mind. 20cm oder eine ausreichende Maschengröße 
vorweisen. Entsprechende Querungskorridore dürfen nicht direkt an einer Straße oder einem 
Schienenweg enden. 
 

Damit eine ausreichende Vegetation zwischen den Modulreihen entstehen kann, sollte bei der Planung 
die Installation der Reihen so gewählt werden, dass eine gute Versickerung von Niederschlagswasser 
möglich ist.  
 

4. Hinweis zur Entwicklung eines Mahdregimes  
 

Weiterhin ist im Rahmen der Umweltprüfung darzustellen inwiefern die Anlagenfläche durch Beweidung 
oder Mahd gepflegt wird. Entsprechend der geplanten Pflege zur Verhinderung einer Verschattung der 
Modulflächen sollte dem Umweltbericht ein Mahd-/Beweidungskonzept (Angabe v. Mahdrhytmus, 
Verwendung Mahdgut, Angabe d. Mähgerätschaften etc.) beigefügt werden.  
 

5. Sonstige Hinweise  
 

Um unnötige Bodenversieglungen sowie Beeinträchtigungen für vorhandene Biotope im Vorhinein zu 
minimieren, sind vorhandene Wege bzw. Straßen sowohl während der Bauphase als auch bei späteren 
Versorgungswegen zu berücksichtigen  
 

Auf die Notwendigkeit eines Langzeit-Monitorings für die Neuentwicklung von Biotopen und Habitaten 
wird hingewiesen.  
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- RÜCKANTWORT - 

BLB I M611roser Chaussee 48 1 15236 Frankfurt (Oder) 

Plan und Recht GmbH 
	

- Formblatt - 

Oderberger Straße 40 

10435 Berlin 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und 

vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Vorbemerkung: 

Mit der Beteiligung wird den Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu 

dem jeweiligen konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen 

Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen, 

die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. 

Leerzeilen bitte ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen [X] 

A. Allgemeine Angaben:  

Stadt/Gemeinde/Amt Röderland 

[ ] Flächennutzungsplan: 

[ X ] Bebauungsplan: vorhabenbezogener Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage — Ortteil Wainsdorf" 

der Gemeinde Röderland 

[ ] Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan: 

[ ] sonstiges : 

Fristablauf für die Stellungnahme am: 05.07.2023 
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Wird dieser Argumentation gefolgt, stellt sich auch die Frage, wie können Pflanzenproduktion und 

Energieerzeugung auf ein und derselben Fläche zukünftig gestaltet werden, um die Nahrungsmittel für 

die europäische und/ oder nationale Bevölkerung dennoch zu sichern. Wenn nicht die Landwirtschaft 

unter der Maßgabe, die Bodenstrukturen als Naturgut für eine permanent wachsende Weltbevölkerung  

zu erhalten, wer dann?  

 

Nach dem HBB Verständnis kann gleichwohl eine wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum 

erreicht werden, wenn die traditionellen Erwerbsgrundlagen der Landwirtschaft weiterentwickelt werden 

in Richtung Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit durch neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und 

Forschung in Verbindung mit Schaffung von Arbeitsplätzen in der Branche selbst. 

Wertschöpfungspotentiale können durch technologische Innovationen und daran anknüpfende 

Produktionspotentiale gerade auch in der Landwirtschaft durch neue Anbaumethoden erschlossen und 

weiterentwickelt werden. Gleichwohl enthält der LEP HR für den Bereich des Standortes für die geplante 

Photovoltaik-Freiflächenanlage keine Darstellungen und ist damit für Investoren für Freiflächen-

Photovoltaikanlagen von besonderem Interesse. 

 

Da die Gemeinde Röderland lt. LEP-HR Z.1.1 zum ergänzenden Strukturraum gehört, verweisen wir 

rein vorsorglich auf das Raumordnungsgesetz des Bundes. Bereits im Raumordnungsgesetz des 

Bundes (ROG 2009) wird als Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung formuliert, dass innerhalb 

des Gesamtraumes den unterschiedlichen Anforderungen für die Entwicklung, Ordnung und Sicherung 

von Teilräumen Rechnung zu tragen ist. Das gilt auch für die Landesplanung.  

§ 1 Absatz 1 ROG 2009:  

„Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume sind durch 

zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Raumordnungspläne, durch raumordnerische 

Zusammenarbeit und durch Abstimmung raum-bedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu 

entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei sind 1. unterschiedliche Anforderungen an den Raum 

aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte 

auszugleichen, 2. Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums zu treffen.“  
 

Wir weisen die politischen Entscheidungsträger darauf hin, dass planerische Standortkonzepte für 

Bebauungsplanungen grundsätzlich mit kommunalen Energie- und Klimaschutzkonzept abzugleichen 

sind und gleichzeitig für Rechtssicherheit abwägungsrelevanter Entscheidungen sorgen sollten.  

Ob bisher im Bereich des Planungsstandortes Errichtungsalternativen (Dächer- und 

Versieglungspotentialflächen) voll ausgeschöpft sind, wird in der Entwurfsvorlage nicht ausgeführt. Die 

Gemeinde verfügt weder über ein beschlossenes Energie- noch Klimaschutzkonzept. 

 

Darüber hinaus fehlt es an Hinweisen für nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftungsalternativen, 

da zu einseitig auf geringe Bodenwertzahlen (20-30) und damit auf ertragsärmere Böden sowie auf eine 

weitere Beeinträchtigung, die Zerschneidung des Freiraums pauschal abgestellt wird.  

 

Aktuelle und konkrete Beispiele für landwirtschaftliche Produktionspotentiale in der Pflanzenproduktion 

zur Sicherung der dezentralen regionalen Stromversorgung und Ernährung der Bevölkerung in 

Verbindung der Reduzierung von Transportwegen bei gleichzeitiger Nutzung der Flächen für die 

Erzeugung alternativer Energie durch Photovoltaik (in Anbetracht der Raumbedeutsamkeit des 

Planungsvorhabens) werden im Entwurf nicht benannt. 

 

Wir weisen die Entscheidungsträger darauf hin, dass das Landesamt für ländliche Entwicklung, 

Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) mit der Ausgabe 2021 eine aktuelle Datensammlung für die 

betriebswirtschaftliche Bewertung landwirtschaftlicher Produktionsverfahren im Land Brandenburg 

herausgegeben hat. In dieser Datensammlung werden die amtlichen Ackerzahlen abgebildet.  

Gleichzeitig wird jedoch auch empfohlen, Ertragsunterschiede in Berücksichtigung der lokalen 

Umweltbedingungen differenziert zu bewerten. Insofern sagen gewichtete Mittelwerte der Ackerzahlen 

nichts über Anbaualternativen aus, die positiven Einfluss auf die Verbesserung der Bodenqualität 

hinsichtlich Fruchtbarkeit haben könnten. 

 

 



 

 

-3- 

 

Beschränkt auf den fachlichen und sachlichen Aufgabenbereich geben wir folgende Hinweise. 

 

Die von uns zu vertretenden Belange werden von der Planung indirekt berührt.  

Der Handel ist eine Wirtschaftsbranche, die gleichfalls ein Abnehmer/ Nutzer von Energie für 

Handelsstandorte in der Gemeinde und darüber hinaus ist.  

 

Insofern werden Themen wie erneuerbare Energien, Umwelt und Ressourcenschutz als 

Schwerpunkte der Arbeit der Handelsbranche gesehen wie z.B. beim Bau von neuen 

Handelsimmobilien. Zum Zeitpunkt der Errichtung werden die dann vorhandenen technischen 

Möglichkeiten mit bedacht und verbaut.  

Die Green Farming/ Green Building-Konzepte z. B. der REWE sind Beispiele dafür.  

Link: https://www.rewe.de/nachhaltigkeit/nachhaltig-einkaufen/green-farming/  

 

Wir geben zu bedenken, dass in Anbetracht weiteren Verbrauchs von Flächen der landwirtschaftlichen 

Nutzung, diese nicht endlos vorhanden sind bzw. „nachwachsen“. 
 

Werden Flächen als „Solarfelder“ umgebaut, sind sie für einen langen Zeitraum (Pkt. 6.7,S. 16, 

Nutzungsverträge über 20 Jahre) nur eingeschränkt weiter landwirtschaftlich nutzbar, wenn nicht nach 

Lösungen der am Prozess Beteiligten derart gearbeitet wird, Stromerzeugung und landwirtschaftliche 

Produktion durch neue Erkenntnisse miteinander zu verbinden und die lokale Wertschöpfung vor Ort 

zu stärken. 

 

Dies könnte in Abstimmung eines städtebaulichen Vertrages zwischen den Beteiligten insbesondere für 

die im Entwurf genannte lange Laufzeit mit vereinbart werden. Ziel sollte sein, die Energiekosten für die 

Verbraucher der Gemeinde Röderland zu reduzieren.  

 

Der HBB gibt den Entscheidungsträgern die Empfehlung, vorab den Grundsatz (G) 6.1 und das Ziel 

(Z) 6.2 des LEP HR mit zu bedenken und zu berücksichtigen: 

 

Zitat: LEP HR 

. G 6.1 Freiraumentwicklung  

(1) Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und entwickelt werden. Bei 

Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, ist den 

Belangen des Freiraumschutzes besonderes Gewicht beizumessen.  

(2) Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden 

Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beizumessen. Die Weiterentwicklung von Möglichkeiten 

der Erzeugung nachhaltiger ökologisch produzierter Landwirtschaftsprodukte ist in Ergänzung zur 

konventionellen Erzeugung von besonderer Bedeutung.  

Z 6.2 Freiraumverbund  

(1) Der Freiraumverbund ist räumlich und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. Raumbedeutsame 

Planungen und Maßnahmen, die den Freiraumverbund in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, 

sind ausgeschlossen, sofern sie die Funktionen des Freiraumverbundes oder seine Verbundstruktur 

beeinträchtigen.  

(2) Ausnahmen von Absatz 1 Satz 2 sind unter der Voraussetzung, dass  

– die raumbedeutsame Planung oder Maßnahme nicht auf anderen geeigneten Flächen 

außerhalb des Freiraumverbundes durchgeführt werden kann und  

– die Inanspruchnahme minimiert wird,  

 

Mit Hinweis auf die zunehmende Orientierung und Nachfrage der Verbraucher nach regionalen 

Produkten bzgl. der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung vor Ort bzw. in unmittelbarer Nähe gibt 

der HBB die Empfehlung die Absichten der Beteiligten hinsichtlich einer extensiven landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung zwischen/ unterhalb der Modulreihen weiterhin konkret zu hinterfragen. 

 

Den Entscheidungsträgern, der Gemeinde Röderland empfehlen wir weitere Informationen des 

nachfolgenden Links dafür zu nutzen: https://www.energynet.de/2021/04/29/agriphotovoltaik/   

 














